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reiigiösem Gebiet, schmerzlichsten ühlbar. Darum chwankt auch
dieses Verhältnis in starkem Wellengang. Das Individuelle und sein
Wiıderpart, das Kırchliche, haben el ihre Gezeiten, mit denen S1e auftf
und nıeder gehen, sowohl 1 einzelnen Menschen, wI1e in Zeitperioden Uun:
Landschaften

Die eu VOT kırchlicher Bindung ist also sich och eın Beweıs
tür mangelnden relig1ösen Sinn, WIe uch umgekehr die Höhepunkte ırch-
liıcher Religiosität un! Zentralisation nıcht immer AHöhepunkte religiöser
ra sein brauchen. Unkirchlicher ınn ist dann ein Erweıis tür den
angel VO  «} rel1ig1ösem eben, Ja VO  . relig1ösen Anlagen, Wenn
aus einem angel VO  e} Gemeinschaftsgeist hervorgeht, US einer nwillig-
keit, sıch einzufügen, sich hinzugeben, sich ergreifen lassen: eın olcher
ensch wird für jede AÄArt VO relig1öser wIıie VO  - kirchlicher Bındung
rauchbar se1in, erst recht naturlıch für Kirchlichkeit 1n dem en Magß,
wı1ıe S1e VO Christus 1n seiner Religion geiordert wird Dieses VO  e Chri-
StUS vorgesehene Maß 1st aber immer och bemessen, daß eın freier
Rhythmus individueller Schwingung amıt vereinbar ist un!:! bleiben IMNU.
Die stärkste relig1öse Anlage mu in der Kirche Christi nicht bloß bestehen,
sondern auch siıch ausschwingen können, soweıt s1e WIT  1C un! echt
rel1g1ös ist. ber anderseits mMu. die Kirche VOT jede relig1öse Kıgenart
mi1it ihren Angeboten und Verheißungen hintreten dürfen Mit andern
Worten, jede relig1öse Anlage mMu ähig sein, sich kıiırchlich entwickeln,
un! jede Kirche mMu relig1ös bleiben. Sonst vertehlen S1e €e1: ıhr eigenes
W eesen und ihren tietsten inn.

So erweIlst sich 1n jedem ezug, daß relig10se Anlagen TIranszen-
dentes 1n siıch aben, einen rang un eine ra ZUIN Jenseitigen, das
aut der andern Seite einer geheimnisvollen un! unendlich tiıeten
liegt, weit Jjenseits €s ächstliegenden, Alltäglichen, Greitbaren, inn-
lıchen un! Irdischen, Jenseits des Ich, des Augenblicks und des Hier.
Fromm sein ann NUur der Mensch, der eine Anlage nıcht 11Ur ZU Grenzen-
losen, sondern uch ZUu: Sanz andern 1n sich hat, einer Welt, die
irgendwie einer wigkeit angehört. BFromm seın annn aber uch jeder
ensch, der irgend eine solche Weiıte, eine HFerne, eine augustinische
Unruhe 1n sich tragt, eine nıcht stillende, 115e keine Vernunft un:
eın egebenes stillende SUC Fromm se1in annn jeder
ensch, der nıcht an siıch selbst se1in Genügen findet

Theologische Kämpfe das Elterrirecht
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15 1n die neueste eıt hinein werden die katholische Auffassung
VO Klternverantwortung un ernrec Vorwürtfe erhoben, die,

traäien S1e Z in der Tat geeignet waren, jener Lehre den "Fodesstoß
versetzen. Man behauptet, die katholische Anschauung sSe1 das rgebnis
auiklärerischen, rationalistischen Denkens des I8 Jahrhunderts; 199028  e wirfit
iıhr VOT, S1€e se1 ın ihrem tıiıeisten Wesen individualistisch und eine
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Bemä‘ntélung Jenes imperialistiéchen Machtwillens, der sıch aus dem
Totalitätsanspruch der Kırche ergebe.

Es rag sıch, ob solche Einwände berechtigt sınd. Mit einigen apr10r1-
stischen Sätzen 15ßt sich diese rage nıiıcht erledigen. Es ist vielmehr nNOtT-
wendig, sich der Mühe unterzıehen, einen 1C tun ın die Geschichte
der katholischen Eilternrechtsanschauung Dann wird eutlich, daß die
katholische Theologie sich mit dem Problem schon seit den ersten christ-
lıchen Jahrhunderten hat un daß CS eines tausendJjährigen Ringens
edurite, ehe eın gew1sser SC iın der Klärung der Grundsatziragen
erreicht wurde. Eine ernsthaite Beschäftigung mit der Geschichte des
Elternrechts in der katholischen theologıischen Auseinandersetzung bringt
bald ZU: lebendigen Bewußtsein, das Problem deshalb schwier1ig
ist, weil ern un! ind nicht, w1e€e q der Individualismus will, als 1S0-
lıerte und absolute Größen er werden können, sondern in eın gewal-
tiges Netz VO  — Beziıehungen 1 natürliıchen wWw1e 1m übernatürlichen Raum
verflochten Sind. AÄAus diesen eziehungen ergeben sich mannigfaltıge
Ansprüche Ausrichtung und egrenzung der elterlıiıchen Gewalt,
cSs schlechterdings unmöglıch 1St, mit eintachen Formeln eine befriedigende
Lösung erziıelen.

Als das Christentum seinen Weg in die bendländi:sche Welt nahm,
stieß 1m Bereich des Famıilienrechtes aıuf die es beherrschende re
VO der römischen „patrıa potestas‘. Diese ist 1n ihrem Wesen individua-
lıstisch un absolut, daß S1e in ihrer extremsten Form das väterliche
ec ber en Uun! '"L’od des Kındes eingeschlossen en scheint.
ur iıhr Rigorismus uch 1 aufe der Entwicklung einıgermaßen g_
mildert, 1e doch der Grundsatz, ach dem das ind wesentlich als
ache, als Eigentum des Vaters aufgefaßt wurde.

Wiıll Iinan sıch die Situation, auft die das Christentum traf, hinreichend
eutliıc machen, dart iINan nicht VETSCSSCH, dıe ehre VO  } der
„Ppatrıa potestas‘“ nıcht bloß jene allgemeın anerkannte Theorie des Rechtes
un!: der Rechtswissenschalit, sondern S1e ganz tief das famıiılıäre,
sozliale un! wirtschattlıche en der amalıgen Welt eingebaut War.

Ihre Überwindung konnte er nicht schon als gesichert angesehen
werden, wenn 1m Christentum Grundsätze gab, die mit der römischen
Rechtsauffassung nıcht vereiınbar Es mußte vielmehr ein Um:-
sinnungs- un Umgestaltungsprozeß großen 115 eintreten, der VO  - innen
heraus ach und ach auch einer grundlegenden miormung des
zialen Un wirtschaftlichen Lebens tührte Eıne WI1e schwierige Auigabe
amıt geste WAar, ImMas erkennen, wenn INa  @} sich daran erinnert, daß
die praktısche Lösung des Sklavenproblems bıs in die neueste eıt hinein
och nıiıcht völlig gelungen ist

Wer das bedenkt, wird Verständnis dafür aben, daß auch die christ-

Zum ersten Male hat der Verfasser dıe . Autfsatzes den Versuch gemacht,
Ansatzpunkte und Entwicklungslinien des Elternrechtes aufzuweisen ın seinem
eben erschienenen uch „Das Elternrecht 1n der katholisch-theologischen Aus-
einandersetzung“‘ XXIV U, 4306 5.) ünchen 1936, Neuer Fiılser-Verlag. M
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AC Anschauung VO Elternrecht praktisch sich erst Laufe
langen Entwicklung geklärter Reinheit durchzusetzen vermochte.

Der tiefiste Gegensatz der christlichen Auffassung VO  } Elternrecht und
Kılternverantwortung gegenuüber der romischen 1eg der grundlegenden
christliıchen Erkenntnis daß das ind nıcht Eigentum des Vaters SeinNn
kann ZwWwar geben ihm die Eltern das Dasein S16 sSind das Prinziıp SeinNner
Existenz un! stehen daher dem Kinde INN1SEN Seinsbeziehung,
die allemal Hr das Ursprungsverhältnis gesetzt wird war kommt das
ind als hıltloses un!: völlıg unmundıges Wesen ZUr Welt das Anfang
SCcC1N€eSs Erdendaseins völlıg auftf Schutz, ege Uun! Betreuung Urc andere
Menschen anSEWIESCHN 1S5t ber E 1St Cc1in ensch eCinNne Person un damıt
TIräger VO  $ ıchten un Rechten Ks hat sıch C11e€ umtassende Ent-
wicklungsiähigkeit un Entwicklungsstrebigkeit die auf die Ausgestal-
tung ZU vollkommenen Menschen hinzielt Jene, denen das ınd SsSein
Dasein verdankt also die KEltern, sind damıt naturhaft mıiıt der V erant-
wortung beladen, ihm SeinNner wesensgemäßen Vollendung verhelfen
Erst aus dieser Verantwortung ergıbt sıch daß die Eltern jene Befugnisse
und Rechte aben, die ZUr Erfüllung der ihnen gestellten ufgaben CI -
t*orderlich sind

Dazu kommt Zweites z  ohl schenken diie ern dem Kinde das
Dasein, aber S16 Sind nıcht die CINZISC Ursache SC1INECET Eixistenz Gott gıbt
den Eltern die ehelıche Fruchtbarkeit Er schafft darüber hinaus
miıttelbar die un unsterbliche eele Damit das ind eine
SCin SAaANZCS eın umfassende unmittelbare Beziehung Gott Es steht
den Ordnungen Gottes ach SEINEM Waıllen InNnussen die Eiltern das ind
erziehen Das iınd muß Menschen heranwachsen der ähıg un!
bereit 1St Jederzeit den W iıllen Gottes eriullen So erhalten dıe elter-
1G Verantwortung und das elterliche ecC erneut un wesensgemäß
C1inNe überindividuelle Ausrichtung aut den Schöpier un!: die VO  } ıhm VeLI-
1!  1C gesetzten Ordnungen der Welt

In olchen Gedankengängen, die ihren rundzügen, wenn auch nicht
den sauberen Formulierungen, die S16 Laufe der eıt erfuhren,

bereıts den alten christlıchen Jahrhunderten ausgesprochen wurden,
wırd das romische ec grundsätzlich überwunden

Die gestellte Aufgabe bestand Nnu darın, INıIT dr1esen Grundansätzen
iolgerichtig Leben Ernst machen e1 ergaben siıch erhebliche
Schwierigkeiten die stärker9 J]e mehr dıe Menschen tatsäch-
lıch och der romischen Auffassung verhaftet blieben

Diese Schwierigkeiten zeıgten sıch ZUEerSt als CS sıch die Frage
handelte, welche Beiugni1s den Eltern gegenüber der Berufswahl iıhrer
Kinder zustehe Der vornehmste Lebensberuf den ach christlicher Aut-
fassung e1in ensch ergreifen> 1St die völlige Hingabe den
Dienst Gottes Priester- und Ordensstande Es 1ST er begreiflic
wenn relıg1iöse Eltern den lebhaften Wunsch hatten, das e1iNe oder andere
ind moöochte sich erhabenen eru w1idmen egenüber
falschen Eifer der Kıltern, auft ihre Kinder dieser ichtung TUC
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auszuuüben, War schon früh klar ausgesprochen, das ind 1n einem
SO wichtigen Schritt der Lebensentscheidung tre1ı sein musse.

Diese Auffassung wurde iın der morgenländischen Kirche unentwegt
Urc die Jahrhunderte festgehalten. war konnten ach der ege des
h1l Basılıus die Eltern ihre Kinder schon iın irüuhestem er einem
Kloster übergeben. In den Jahren der eıfte jedoch mußte das Kind selbst
entscheiden, ob cS Ördensperson bleiben oder 1n die Welt zurückkehren
wollte

uch 1m Abendland Wäar das die herrschende Meinung bis 1Ns Jahr-
hundert hineın. Alleın c zeigte sıch, eın w1e zahes Dasein die römisch-
rechtliche Auffassung VO  - der „Patrıa potestas‘” hatte, un: W1e S1€e 1n Ver-
bindung mit der Wahl des Ordensberutfes einer Verfälschung der
christlıchen Grundanschauung tührte

onnten dıe Eltern ber ihre Kinder weitgehend selbstherrlich verfügen,
ganz gewiß, wenn sich darum andelte, dıie Kinder dem höchsten

Herrn, Gott, weıhen, und ZW ar S diese Darbringung für die
Kinder verbın  ıch Wär,. Aus olcher au entstand das abendländi:sche
„„Ö e il n t“‚ dessen egründer der Vater des abendländıschen
Mönchtums, der C 9  Ö S ist. Im Kapitel seiner
ege beschreibt eingehen diese Einrichtung. Man we1iß, WwW1ie chnell
un: umfassend die Benediktregel das abendländische Klosterwesen e_

oberte. Mit iıhr das Oblateninstitut seinen Weg Urc die abend-
ländische Welt Eınen beträchtlichen eil des Ordensnachwuchses eten
die Oblatenkinder, die oit schon 1 zarten Alter dem Kloster dargebracht
wurden.

In einer olchen Auffassung War scheinbar der sozlale harakter der
eiterlichen efugnis nıcht 1Ur festgehalten, sondern das eıl des Kındes
1n einem überragenden ınn gewollt und sichergestellt. e1n dıe
geklärte Verbindung der römischrechtlichen Auifassung mıit christlıchem
eengut versperrte den 1C für die eiahren un die Sinnwidrigkeiten,
die damıt gegeben TG Es lag aut der Hand, daß auftf solche Art viele
Ungeeignete dem Klosterberuft zugeführt wurden. ber verhängnisvoller
War C daß die Kigenverantwortung des Kındes in einer SOLIC wichtigen
Lebensentscheidung ausgeschaltet wurde. Man konnte das Oblateninstitut
zudem 1Ur verwirklıchen, wenn das Wesen der Ordensgelübde VeTLr-

kannte, die eine persönlıche el. den Ordensstand beinhalten Diese
entziehen sıch also naturgemäß einer stellvertretenden Veriügung durch
die Eltern

Der Einfluß der ege War weitreichend, daß INa  e in der zweıten
Hälfte des ersten Jahrtausends und darüber hinaus VO einer nahezu
lückenlosen Praxıs sprechen muß wWwar werden auch 1ın diesem Jahrhun-
ert die christlichen Grundgedanken immer wieder eutliıc ausgesprochen.
ÄAber -s1ie hatten 1mM Bewußtsein der eıit och nıcht jene praktische lar-
eıt NNEI, daß die Schlußfolgerungen daraus SEZOYCN wurden.

Man hätte meıinen sollen, in deutschen Landen hätte die wesentlich
anders eartete germanische Auffassung des Elternrechts in kurzer eit

einer Überwindung des Oblateninstituts iühren { müssen. Das BYETINA-
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nische Recht rückt Ja das Verantwortungsbewußtsein der Eltern für das
ind 1n den Mittelpunkt. Die Elternverantwortung 1St 1er ihrem Wesen
ach Schutz- un!: Vormundschaftsfunktion un steht amıit der christ-
lıchen Auffassung erheblich näher.

In der Tat schien sıch 1m Jahrhundert 1n lem berühmten ‚„‚Gottschalk-
streit‘‘ auft dem Wege ber die deutsche Rechtsauffassung ein Wandel
anzubahnen. Allein das römische ec och übermächtig, daß
sich 1Ur eın vorübergehendes Intermezzo handelte, das Urc die
herrschende einung wieder unterdrückt wurde. Synoden, Päapste un:
VOT em die Praxis hielten Oblateninstitut test.

Und doch mußte sıch die Brüchigkeit des Fundaments, auf dem es
beruhte, 1m Laufe der eit enthüllen Das geschah, W1ıe der geistigenLage entsprach, nıcht SO sehr UTE theoretische Überlegungen, sondern
Urc die Praxis des Lebens. Immer deutlicher wurde daß die sıch
mehrenden Mißbräuche nicht 1in zufäaliligen Entgleisungen einzelner Men-
schen ihren Tun hatten, sondern S1e sıch aus dem Wesen des Insti-
tuts ergaben. Diese Mißbräuche finden sıch autfseiten der Eltern Je mehr
der lebendige Glaubensgeist abnahm, größer wurde die Gefahr, das
Oblateninstitut als ein willkommenes Mittel ZUrTr Versorgung nachgebo-

oder tür das Leben in der Welt weniger rauchbarer Söhne un:
"T’Söchter nzusehen. Dazu kamen Mißbräuche vöonseıten der en Der
hl Benedikt atte den vermögenden Eltern nahegelegt, be1 der atıon
dem Kloster ireiwillig eine abe übereignen. Diese AÄnregung nahmen
manche rdensobere in steiıgendem Maße ZUIN nla VO  ©} den Eltern eld

CT DITCSSECN. wohl sıch die Stimmen mehrten, die eın olches orgehen
verdammten, gelang nicht, diese Mißbräuche beseıtigen. E)ibenso laut
wurden die Klagen darüber, daß die zahlreichen, ofit 1m zarten Alter dem
Kloster übergebenen Kinder den Ernst der klösterlichen ucC lockerten.
1C zuletzt ber wurde eutlıc daß viele Unberufene dem Heiligtum
aufgezwungen wurden. So tırug das Oblateninstitut wesentlıch ZU Nieder-
Sang der Klöster be1

Al diese schmerzlichen Erfahrungen ührten 1m I Jahrhundert dazu,
das Oblateninstitut in seiner verbindlichen Horm TC päpstlicheErlasse abgeschafft wurde. So wurden ndlıch die in dıe abendländische

Praxis eingedrungenen Reste der altrömischen Auffassung des Eltern-
rechts entiernt un sein echter ınn eutlic sichtbar: Es hat die Aufgabe,
dem Kıinde helfen, mit eigener Verantwortung se1n wahres eil
verwirklichen.

ben die Auseinandersetzungen einem glücklichen nde g-ührt, eben setzte sıch die geläuterte Elternrechtsauffassung 1n der Praxıs
der Klöster Urc. als die Mitte des I3 Jahrhunderts das Wlternrechts-problem erneut 1in den Streit der Meinungen geriet.

Es andelte siıch umiIn folgende rage: In dem relig1ös einheitlichen
Staatsvolk nıchtchristliche, VOT em jüdische un sarazenische
Minderheiten eingesprengt. Die relig1ös-weltanschauliche Einheit des
Staates aber 1st ein es Gut auch politischer A  9 daß €es geschehen
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muß, diese Einheit erhalten bzw. wiederherzustellen. Die chriıistlıche
Tradition hatte klar herausgestellt, man Erwachsene nıcht ZUT An-
nahme des Glaubens zwingen dart. Wie stand ber mıit den Kindern
olcher Kiltern, die nıcht getauit waren” Wenn, WwI1Ie der Streit das
Oblateninstitut ergeben hatte, die elterliche Gewalt auf dem relig1ösen
Gebiet beschränkt War TC die Ausrichtung auf das wahre eil des
Kındes, mußte ann nıcht gewı1ıssermaßen dieses ecC völlıg erlöschen‚
wWenn CS sıch die Erfüllung einer SC  O notwendigen edingung für das
eil des Kindes andelte, WwW1e S1e die auie darstellt? der anders au>S-

gedrückt: Muß nıcht der au:  TUC  ıch en Menschen gegebene göttliche
Taufbefehl das natürlıche ernrec einschränken, inNna  — die
Kınder olcher ern uch deren Wiıllen tauten dari, Ja muß? Und
wenn ein olches ec uch vielleicht einer Privatperson nıcht zusteht,
da ihr Jurisdiktion gegenüber olchen Eltern mangelt, rag
siıch doch, ob nıcht der chrıstliıche Fürst efugn1s un Pflicht at, die i1ıhm
untertanen Eltern, wenn nötig, mıit Gewalt anzuhalten, iıhre zweiıtellos ob-
jektiv stenen! erpflic  ng erfüllen, inder tautfen
lassen.

In einer olchen ragestellung verbarg sich eın sechr schwier1iges theo-
logisches Problem Es hat seine W urzel darın, daß ach Gottes Wiıllen
der ensch 1n der übernatürlichen OÖrdnung steht und daß diese Ordnung
bestimmte nsprüche erhebt Damıit entzundete sıch 8l einem konkreten
all die Auseinandersetzung eines der großen "Themen christlicher
Theologie, das VO  ; jeher bis in unsere Tage die Geister bewegt. Es gıing

die Bestimmung des Verhältnisses VO  3 Natur un! Übernatur in der
realen Welt Es galt dıe rage beantworten: 1bt Z natürliche Be-
reiche VO olcher Eigenständigkeit, daß sS1e e1ım Zusammentreffen mi1it
Verpflichtungen Aa us der übernatürlichen OÖrdnung bestehen bleiben, oder
hat die übernatürli:che Ordnung 1m Konfliktstal einen olchen Primat,
daß die natürlıiıche jeweils zurückzustehen hat? Es g1ing den konkreten
i1nn des VO  e} en anerkannten theologischen Äx10ms: Die na
die Natur VOTrauUS, zerstoört S1e nıcht, sondern vollendet s1e.

Mit dieser theologischen ragestellung WT, Ww1e schon sichtbar OTr-
den sein dürite, zugleich eın staatsrechtliches Problem ersten Ranges
auigeworien: Man mußte ellung nehmen der wichtigen rage, welche
Rechte un iıchten der christliche Fürst 1 Bereich des Gewissens Un
der Übernatur hat

Es ist natürlıch dieser Stelle unmöglıch, die 11LU beginnenden dra-
matıischen Auseinandersetzungen uch LIUT iın iıhren wesentlichsten Punkten
darzustellen. Es muß für die Einzelheiten auf das oben erwähnte uch
verwiesen werden. Hier kann 1Ur daraut ankommen, den Beitrag eut-
lıch machen, den diese Diskussion ZUr Klärung und Vertiefung des
Elternrechts beisteuerte.

Es Wäar natürlich nıcht möglıch, eine SC schwierige rage mit einiger
Aussicht auft Erfolg lösen, wenn INa  $ nıcht eindringlich das Eltern-
recht in seiner Begründung und Begrenzung untersuchte.
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we1ı große Theologen des Hochniittelälters en dieser rage

ellung SCNOMINEN un! die rundzüge der Diskussion bıis Z ihrem Ab-
SC bestimmt.

Der I1l a Ö n} geht in seiner organischen >Auffassung
des Seins Uun! der Welt VO  $ dem Grundgedanken aus, daß das Elternrec
aut einer naturhafiften Seinsbeziehung zwischen Eltern und ınd beruht
un somıit eın echtes natürliches ecC ist Als Naturrecht Stammıt VO  }

Gott. Von diesem stammt auch der allgemeıne Tau{fbeiehl, der Sanz der
übernatürlichen Ordnung angehört. Gottes Gesetze können sich nıcht
wıidersprechen. Wollte er Gott, daß uUrc sein übernatürliches
das 1in der Natur begründete Elternrec aufgehoben oder beschränkt
wurde, mußte das eutliıc ZuUumm USdrucC bringen Denn die ber-

zerstort sich die Natur nıcht, hebt also das Elternrec nıicht auf,
sondern vervollkommnet Ur.,

Der hl Thomas 1St sıch der Folgerungen, die sich aus einer olchen
Lehre ergeben, voll bewußt Eır we1ß, daß damıiıt, dıe Eltern sich
weıgern, die Kinder tauifen lassen, das ewige eil des Kindes 1n rage
geste ist. ber scheut diese Konsequenz nıcht Die ern Sind die
Stellvertreter des Kindes,; solange nıcht ZU eDrauc der Vernuntit
gelangt ist. ach ihren. ÄAnordnungen mu sıch die Erziehung vollziehen,
un S1e sınd berufen, den Weg bestimmen, auft dem das iınd Gott
geiührt wird. Sie allein tragen das Gewicht der Verantwortung.

emgegenüber 'ging der große Franziskanertheologe -  S Ö »

von einer völlig anders a des TODIems Aaus. Für iıhn steht
test, daß die übernatürliche Ordnung einen Vorrang VOT der natürliıchen

hat Er stellt allgemeın den Grundsatz aut: Wenn Zzwe1i Rechtsbereiche
1n Kollision miteinander geraten, SC hat der niedere immer un! en
Umständen dem höheren atz machen. In unserer Frage aber bestehe
ottenbar eine solche Kollision zwischen dem Taufbefiehl, der der über-
natürlichen, un! dem Elternrecht, das der natürlichen Ordnung angehört.
Das Elternrec musse er zurücktreten. Ließen die Eltern ıhr ınd
nıcht tauien, S10} verstießen S1e Gottes Wıllen Da der cChrıistlıche
Hürst ZU Wahrer der rechten Ordnung este sel, obliege ıhm ecCc
un! Pflicht, die gestoörte Ordnung wieder herzustellen. Das aber pedeute,
daß C wenn notwendig, die Eltern zwıngen dürte, ıhre Kiınder Zu auie

bringen
uch Skotus sıeht, daß siıch praktısch aus seiner TrTe erhebliche

Schwierigkeiten ergeben. Er g1ibt er Zu Wenn sich aus der usübung
des Rechtes Urc den christliıchen Fürsten große bel für das ind oder
für die elıgıon ergeben, oder wenn die relig1öse Erziehung der Kinder,
die sıch als Verpflichtung aus der Taufe erg1bt, nıcht sıchergeste ist,

mu ach dem Grundsatz VO kleineren bel VO  $ der auie abgesehen
werden. Da solche bel fast immer betürchten Sind, stehen auch dıe
meıisten Anhänger des Skotus auft dem Standpunkt, daß die zwangsweise

spendende aute olcher Kinder unerlaubt ist.
Eıne besonders heikle Folgerung, die sıch aus der VO  - ihm ver  en
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AÄAnsiıcht ergab, wurde VO Skotus ebenfalls bereits erkannt: Der FHürst
könnte ann aus denselben Erwägungen, dıe iıhn berechtigen, die Kinder
tauten lassen, uch die Erwachsenen zwangswelse dem Ch;istentum
zuführen.

Diesen schwerwiegenden Einwand sucht der Doctor subtilıs dadurch
entkräiten, daß die Meinung vertritt, WenNnn solche Menschen in der
ersten oder zweiten Generation auch 1Ur ZU. Schein Christen würden,
Se1 doch hoffen, S1e in den folgenden Generationen allmählic
vollwertigen Christen heranwüchsen.

Man sieht Au dieser Qanz kurzen Skizzierung der beiden rundanschau-
ungen, daß sıch aus der verschiedenen 1C des Verhältnisses VO  e Natur
un:! Übernatur eine grundsätzlic verschiedene Au{ffassung der Grenzen
des Eilternrechts erg1bt Der hl. T'homas hält den atz Die na:' SETZ
die Natur VOTraus, S1e zerstoört S1e nıcht, sondern vervollkommnet S1e, 1n
seinem SaANZCH mfang iolgerichtig auirecht. Für Skotus aber wird das
zweiıte 1€' des Satzes Umständen jedenfalls praktısch uıunbeacht-
lıch die Übernatur hebt die Natur auf Es annn 1er 1Ur angedeutet
werden, daß diese beiden Lehrmeinungen aut tiefgehenden Unterschieden
in der theologischen Gesamtschau beruhen, die bis 1n eine verschiedene
Gottesauffassung hineinreichen.

Um diese beiden Posı:tionen geht 1U  - jahrhundertelang as Rıngen der
Yatholischen Theologie. Die Theologen ein1g darın, daß 1a er-
scheiden MUSSE zwiıischen getauiten und ungetauiten Eltern Ist der ensch
einmal urc die auie seinsgemäß 1€' der Kirche geworden, ergeben
sich ur ihn alle die Verpfliichtungen, die aus der Eingliederung in einen
Organısmus eriolgen. er Sıind dıie getauiten Elltern gehalten, durch
das Sakrament der Wiedergeburt ıhre Kinder der Kirche einzugliedern.
Die Kirche hat das eC S1e zu Erfüllung dieser Verpflichtung Anl

halten ber 1mM der Weigerung muß, wı1ıe 1 autie der theologıschen
Auseinandersetzung klar betont wurde, der Grundsatz VO kleineren
bel beachtet werden.

Ungetauite Eltern aber kann weder dıe Kirche anhalten, ihre Kinder
tauten lassen, S1e ihr ja nıcht unterstehen, och der Staat, da
sich ein der übernatürlichen Ordnung handelt, das wesensgemäß
seiner JurisdiktionZ ist.

Alleın, un das 1sSt  > der Haupteinwand, den die Gegner des hl Thomas
rheben die Eltern mißbrauchen doch ıhre Gewalt in gröblichster Weise.
Da diese ZUT) Wohl des Kindes gegeben ist, mMuUu. S1e VOTr em sein ew1ges
Heıl sicherstellen. Dieser Eiınwand 1St SEWL nehmen. Man MU.
jedoch iragen, ob WIFr.  1C subjektiv schu  arer Mißbrauch der elter-
lıchen Gewalt vorliegt. Denn C  65 handelt sıch Ja für die ungetauften Elltern

eine Verpflichtung, die mit der Vernuntt alleiın nıcht erkennbar ist.
S1e erg1bt sıch NUur aus der übernatürlichen Offenbarung. Man könne
daher, wurde ausgeführt, nıcht ohne weıteres unterstellen, daß die
ungetauften 1ltern 1€eSse Verpflichtung genügen kennten. Aber selbst
wenn das der all ware, müßte nachgewiesen werden, daß eın olcher
Stimmen der Zeit. 131 D
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DasMißbrauch der Befugnisgewalt irdischen acC lege
Ware NUur dann der all wenn die Weıigerung, die Kiınder taufen lassen,

C116 naturrechtliche Verpflichtung verstieße. WAar bemuhten sıch
CINISC heologen, diesen Nachweis erbringen. Es erga sich jedoch
daß ihre Versuche nıcht als gelungen anzusehen

Solcher Art SINSCH die mi1t großen Aufwand Scharfsinn
geführten Auseinandersetzungen hın un: her Inzwischen mußte ‚er He11-
lıge wiıiederholt auf praktische niragen, die Problem be-
rührten, ntwort geben 1lle diese Entscheidungen w1i1ies5sen autie der
eıt deutlıcher dıie ichtung der VO hl "Thomas ve  en
ese

So War ndlıch die rage reit ZUrTr endgültigen Entscheidung Diese
iolgte 28 Februar 1747 dem berühmten Schreiben enediı:kts X IV
„Postremo eindeutig Gunsten der thomistischen Auifassung

Es erg1ibt sich also als geltende Ansicht katholischer heologen, daß das
elterliche ec ein echtes Naturrecht 1S5T das be1ı ungetauften Eltern
ange weder VO der Kırche och VO Staat angetastet werden dart als

nıcht Bereich naturrechtlicher Verpflichtung mißbrauch wiırd
Nıchts deutlicher als der Ausgang dieses Streites, daß der Vor-

wurf das Elternrecht sSCe1 für die Katholiken 1Ur e1in Deckmantel
alschen achtstandpunktes, unzutreffend 1St on der "Thomas hatte
darauf hingewıesen, daß die Kırche Aaute der Jahrhunderte wahrlich
Möglichkeiten gehabt hätte, mi1t der Zwangstaufe siıch zahl-
lose Kinder ungetauiter Eltern anzugliedern Zu diesem Zwecke hätte
iıhr uch dıe Unterstützung der christlichen Fürsten bereitwillig ZUr Ver-
fügung gestanden Die Tatsache, daß dıe Kirche VO dieser Möglichkeit
keinen eDrauc gemacht hat, beweist schlagen daß der katholischen
Elternrechtsauffassung der Imperialismus tiefsten Wesen rem: 1STt

ber 15t die Kırche nicht inkonsequent wenn S16 grundsätzlıch anders
gegenüber gültig getauiten Eltern vertährt? eig sich diesem all
nıcht doch inr Machthunger? Heute, 189023  } erkannt hat W16e6 folgenreich
die blutsmäßige 1edscha der olksgemeınschait für den einzelnen
1St, sollte INa  e} glauben, daß 1Nan eher Verständnis für die katholische
Auffassung autbrächte als während liberalistischen Zeitepoche Wer
überzeugter ol1 1St weıiß daß Urc die gültıg gespendete aute
C1NeE seinshaite unlösliche Kıingliederung die Gemeinschaift der Kirche
erfiolgt, und daß er die Kırche berechtigt und verpflichtet 1St VO m*
tautften ern verlangen, daß S1€e ıhre Kinder taufen un katholisch
erziehen lassen. Diese Pficht getaufter Eltern ist unabdingbar un annn
daher den Eltern uUrc nıchts abgenommen werden.

Da aber auch hıer, WI1e schon angedeutet, das Prinzıp VO kleineren
bel Anwendung en MU. wiıird i1i1an der "Lat mMuSSenNn, daß

den heutigen erhältnissen Zwangsmaßnahmen gültig Ge-
taufte, die außerhal des Kirchenverbandes stehen, praktisch unerlaubt
Sind Denn 6S 1eg auf der Hand daß sıch daraus erhebliche bel ergeben
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müuüßten. Diese Anschauung hat auch ı88  — kırchlichen Gesetzbuch Ca-
NO 751 ihren Niederschlag gefunden.

och e1in drittes Mal wurde das Klternrecht Gegenstand theolo-
gischen Auseinandersetzung Es handelte sich darum, ob Man, wenn INa  -
dıe Kinder nıcht ZWaNSSWEISEC taufifen ürfe, die Eltern mit Druckmitteln
anhalten könne, iıhre iınder ZUu chrıstlıchen Predigt bringen
nlaß dieser ragestellung gab die Praxis Kirchenstaat, ach der
Juden EeEZwuNgen ‚9 regelmäßig selbst und mit ihren Kindern die
cChrıistlıche Predigt hören. gleic au manchen Gründen, deren Dar-
legung 1er weitläufig WäarTre, die Erlaubtheit dieses Zwanges, der ja
eın wang ZU Bekehrung WAäTrT, gestützt werden konnte, neigten doch die
Theologen, die sıch al gründlıichsten mıit der Frage beschäftigten, der
gegenteiligen AÄAnsıicht

So en sich auie Jahrhunderts klar die Grundlinien atho-
ischer Elternrechtslehre herausgearbeitet Das katholische ernrec 15t
ZWAar ec1n echtes Naturrecht aber 1St es andere als indıvidualistisch
Es 15t Sanz aut das wahre eil des Kindes ausgerichtet Dabei wird das
ınd WIC die theologischen Auseinandersetzungen klar erkennen lassen,
nıemals als isolierte Größe aufigefaßt; sondern es WIrd als den
rdnungen Gottes tehend gesehen Es muß er Erzogen werden,
daß die Gesamtverpflichtungen die sıch aus dem Stehen diesen
Beziehungen ergeben, eriullen vermas Dazu gehören aber nıcht NUr
die relıg1ösen Verpflichtungen, die i1hm als Glied der Kirche auferlegt sind
söondern ebenso die iıchten, die aQus sec1IiNer Gliedschaft olk un Staat
erwachsen Die Eltern iI1LUSSeN au dem tiefsten Wesen ihrer Verant-
wortung heraus die Erfüllung dieser ichten bejahen Sie SOTSCNH füur
das wahre eıil des Kindes nıcht wenn S1e nıcht Menschen
erziehen, der sSe1in olk un V aterland 1€6€ un!: ahıg un! bereit 1St alle
pfier freudig bringen, die der Staat Rahmen SCiNer esensaufgaben
VO  } Seinen Untertanen verlangen ann. Diese Pfliichten sind tief 115-

mäßig begründet, daß der hl "Thomas S51C einNne Linie mi1t den iıchten
gegenuüber den Eltern stellt

Die langandauernden Auseinandersetzungen en wichtigze Steine für
das Gebäude Systematik des Elternrechts Tage gefördert und
behauen Die Arbeit War deshalb mühsam we:1l C1iNe oppelte
Problematik S1INS einmal mußte das Elternrecht SC1NEINMN Wesenskern
au Seinen zanlireıchen Verflechtungen herausgelöst und tıef C111-
gewurzelte alsche Anschauungen gesichert werden, annn aber die
Grenzen eutlıc zıehen, die siıch gerade daraus ergaben, SEiIiNeEeTr
innersten Struktur ach Cc1n sozlales ecC 1St Der Autbau
fassenden Systems des Elternrechts katholischer au ersteht als
Aufgabe Schluß der Wanderung durch Jahrhunderte SC1NET Ent-
wicklung und Klärung
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